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Die möglichst schnelle Erteilung eines Patents kann aus verschiedenen Gründen wünschenswert sein, zum Beispiel wenn Ihnen eine Verletzung bekannt ist und Sie das Patent durchsetzen möchten oder weil ein Investor bereit ist zu investieren, sobald ein Patent erteilt wurde. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Bearbeitung einer europäischen Patentanmeldung beim Europäischen Patentamt (EPA) zu beschleunigen. Dazu gehören:

1. die Beantragung einer beschleunigten Prüfung im Rahmen des PACE‑Programms des EPA; und/oder
2. die Beantragung einer beschleunigten Prüfung über den Patent Prosecution Highway (PPH).

Diese Optionen sind unabhängig voneinander und haben unterschiedliche Wirkungen. In geeigneten Fällen ist es möglich, beide zu nutzen.

PACE (das „Programme for Accelerated Prosecution of European Patent Applications“)

Ein PACE‑Antrag führt dazu, dass die Anmeldung vor anderen Anmeldungen geprüft wird. (Es ist nicht mehr möglich, im Rahmen des PACE‑Programms eine beschleunigte Recherche zu beantragen.) PACE‑Anträge können ohne amtliche Gebühren und ohne Angabe von Gründen gestellt werden.

Ein PACE‑Antrag kann nur einmal pro Anmeldung gestellt werden, und solange die Anmeldung Teil des PACE‑Programms bleibt, bemüht sich die Prüfungsabteilung, jede weitere Mitteilung innerhalb von drei Monaten nach der letzten Verfahrenshandlung des Anmelders auszustellen.

Wird ein PACE‑Antrag zurückgenommen oder ergreift der Anmelder Maßnahmen, die das Verfahren verzögern (z. B. durch Beantragung einer Fristverlängerung oder indem die Anmeldung vorübergehend als zurückgenommen gilt), wird die Anmeldung aus dem PACE‑Programm entfernt und kann künftig nicht erneut aufgenommen werden. Ein PACE‑Antrag ist daher nur wirksam, solange der Anmelder in jeder Phase des Verfahrens schnell reagiert.

PPH (der „Patent Prosecution Highway“)

Die beschleunigte Prüfung über das PPH‑Programm ist möglich, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind (z. B. muss die europäische Anmeldung so geändert werden, dass sie „hinreichend entspricht“ einer korrespondierenden Patentanmeldung „hinreichend entspricht“, die von einem anderen Patentamt, mit dem das EPA ein Abkommen hat, als gewährbar angesehen wurde) und die Prüfung der europäischen Anmeldung noch nicht begonnen hat.

Zum Zeitpunkt der Abfassung verfügt das EPA über dauerhafte PPH‑Programme mit den Patentämtern von China, Japan, Südkorea und den USA (den übrigen „IP5‑Ämtern“) sowie Australien, Kanada, Kolumbien, Israel, Malaysia, Mexiko, Peru, den Philippinen und Singapur. Darüber hinaus nimmt das EPA an Pilot‑PPH‑Programmen mit den Patentämtern von Bahrain, Brasilien, Chile und Neuseeland teil.

Wie beim PACE‑Programm beschleunigt das PPH‑Programm die Prüfungsphase des Verfahrens. Der Hauptunterschied zwischen beiden Programmen besteht darin, dass das EPA bei einem gültigen PPH‑Antrag die Stellungnahme eines anderen Patentamts prüfen und berücksichtigen kann – was dazu beitragen kann, den Prüfer davon zu überzeugen, dass die Ansprüche auch in Europa zulässig sind.

Nachteile einer beschleunigten Prüfung

Die schnelle Bearbeitung einer europäischen Anmeldung hat auch einige Nachteile:
1. Kosten fallen schneller an, insbesondere Erteilungs- und Validierungskosten sowie letztlich die nationalen Jahresgebühren. Eine schnelle Erteilung einer europäischen Anmeldung hebt zwar die Verpflichtung zur Zahlung der europäischen Jahresgebühren auf (die im Vergleich zu nationalen Gebühren recht hoch sind), jedoch werden diese nach der Erteilung durch nationale Jahresgebühren ersetzt. Dies kann wesentlich teurer werden, wenn das Patent in vielen Ländern validiert und aufrechterhalten wird (wahrscheinlich in drei oder mehr Ländern, abhängig von der jeweiligen Auswahl).

2. Eine länger anhängige Anmeldung bietet mehr Zeit, um eine Teilanmeldung einzureichen und/oder die Ansprüche zu ändern, falls dies wünschenswert erscheint (z. B. wenn relevante Vorveröffentlichungen oder eine potenzielle Verletzung bekannt werden). Eine beschleunigte Erteilung kann dies verhindern.
3. Der geografische Schutzbereich eines europäischen Patents wird vom Anmelder bei der Erteilung festgelegt. Eine Beschleunigung des Erteilungsverfahrens bedeutet, dass schneller entschieden werden muss, in welchen der (bis zu) 39 Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens validiert und das Patent aufrechterhalten werden soll. Ist die wirtschaftliche Bedeutung oder Relevanz der Erfindung in bestimmten Ländern unklar, kann ein langsameres Vorgehen vorteilhafter sein.

Daher empfehlen wir nicht routinemäßig eine beschleunigte Prüfung, aber dies bleibt eine Option. Wenn Sie an einer beschleunigten Bearbeitung interessiert sind, wenden Sie sich bitte an die für Ihre Anmeldung zuständige HGF‑Patentanwältin bzw. den zuständigen Patentanwalt.
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